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können. Aber wie gesagt: Da haben
wir noch eine Menge zu tun.

Welche Konsequenzen ergeben
sich für den Lehr- und Forschungs-
betrieb an der Juristischen Fakul-
tät und dem Zentrum für transdis-
ziplinäre Forschung durch Ihren
Wechsel?

Für die Lehre in den Gender Stu-
dies und in den Rechtswissenschaf-
ten werde ich junge Nachwuchswis-
senschaftlerinnen gewinnen, die in-
novative Impulse an die Fakultät und
das Zentrum bringen. Das Team des
Lehrstuhls will das Informationsan-
gebot auf unserer Website zum Anti-
diskriminierungsrecht und transdis-

ziplinären Fragen aufrechterhalten.
Und das Zentrum für Geschlechter-
studien ist bei Christina von Braun
als Sprecherin in besten Händen.

Frau Baer, wir bedanken uns ganz
herzlich für das Interview.

!

Hätte schlimmer kommen dürfen
Was die Privatautonomie der Mehrheitsgesellschaft von einem
Antidiskriminierungsgesetz zu befürchten hat

Ab Juli 2005 sollte es in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz (ADG)
geben. Nichts Besonderes für viele andere Staaten, aber hierzulande ein
Anlass für massive Polarisierung. Dass der Entwurf tatsächlich noch vor
einer vorgezogenen Bundestagswahl Gesetz wird, ist angesichts der
Mehrheitsverhältnisse im Vermittlungsausschuss unwahrscheinlich. Ein
Blick auf den aktuellen Entwurf empfiehlt sich jedoch für eine zukünftige
Debatte, wenn der Schutz vor Diskriminierung nicht weiter zugunsten  un-
ternehmerischer Interessen verwässert werden soll.

Entstehung des Entwurfs

Folgende EU-Richtlinien (RL)
sollen umgesetzt werden:

Antirassismus-RLvon 2000
- geschütztes Merkmal: zugeschrie-

bene Rasse/ ethnische Herkunft
- Umsetzungsfrist: bis 19.07.2003
-  Anwendungsbereich: Beschäftigung

und Beruf, Bildung, Gesundheit und
Sozialleistungen, Zugang zu öffent-
lich angebotenen Gütern und
Dienstleistungen

Rahmen-RLvon 2000
- geschützte Merkmale: Religion/

Weltanschauung, Behinderung,
Alter, sexuelle Orientierung

- Umsetzungsfrist: bis 2.12.2003
- Anwendungsbereich: Beschäfti-

gung und Beruf

Revidierte Gleichbehandlungs-RL
von 2002

- geschütztes Merkmal: Geschlecht
- Umsetzungsfrist: bis 5.10.2005
- Anwendungsbereich: Beschäfti-

gung und Beruf

Vierte Gleichstellungs-RLvon 2004
- geschütztes Merkmal: Geschlecht
- Umsetzungsfrist: bis 21.12.2007
- Anwendungsbereich: Zugang zu

öffentlich angebotenen Gütern und
Dienstleistungen; privatrechtliche
Versicherungen

Der Hintergrund, vor dem der aktu-
elle Gesetzesentwurf1 (ADG-E) erar-
beitet wurde, besteht hauptsächlich
aus vier EU-Richtlinien, die sich auf
mehrere Diskriminierungsmerkmale
beziehen. Ihnen liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass Diskriminierungen
im Bereich des Zivilrechts für viele
Menschen ein akutes Problem dar-
stellen und mit einem modernen
Grundrechtsverständnis nicht zu
vereinbaren sind. In der deutschen
Debatte um den Entwurf, welcher die
Bereiche des Arbeits- und des allge-
meinen Zivilrechts regelt, äußerten
sich Gewerkschaften und Betroffe-
nenvertretungen generell zustim-
mend – verbunden mit der Forderung
nach weitergehenden Bestimmun-
gen. ArbeitgeberInnen- und andere
Unternehmensverbände reagieren

dagegen mit heftiger Ablehnung und
verzeichnen einen Angriff auf die Pri-
vatautonomie und auf die bürgerliche
Freiheit.2

Die Schaffung eines ADG wurde
bereits 1998 im Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD und Bündnis-Grünen ver-
einbart. Trotzdem hat es bis Mai 2002
gedauert, bis ein erster Entwurf unter
Federführung der damaligen Justiz-
ministerin Däubler-Gmelin entstan-
den ist – und nach massiver Kritik
der Kirchen und des ArbeitgeberIn-
nenlagers nicht weiter verfolgt wur-
de. Wegen Nichtbeachtung der Um-
setzungsfristen der Antira- und der
Rahmen-Richtlinie leitete die Europäi-
sche Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die BRD ein,
was offensichtlich für den nötigen
Druck sorgte: Ende 2004 wurde end-
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lich ein neuer Entwurf vorgestellt, der
im Januar 2005 die erste Lesung im
Bundestag durchlief. Dieser Text
wurde nach Anhörungen vor dem
Ausschuss für Familie, Soziales,
Frauen und Jugend im März 2005 er-
neut verändert, hauptsächlich in
Richtung einer Absenkung des
Schutzniveaus.3

Einheitliche Struktur
für mehr Transparenz

Die Umsetzung der Richtlinien er-
folgt im Wesentlichen durch das ei-
genständige ADG; Änderungen in
bestehenden Gesetzen betreffen eher
Randthemen. Damit unterscheidet sie
sich  vom vorherigen Entwurf, der
die Antidiskriminierungsvorschriften
jeweils in die einzelnen Gesetze ein-
fügte, und deswegen auf Kritik von
Betroffenenverbänden gestoßen ist.
Für einE JuristIn mag es dogmatisch
klarer und übersichtlicher sein, neue
Regelungen in bestehende Gesetze
einzufügen. Den Rechtsschutz er-
schwert es aber bedeutend, wenn
Betroffene sich die relevanten Nor-
men aus BGB, ZPO u. a. zusammen-

suchen müssen. So sehr zwar heute
eine professionelle Beratung bei der
Rechtsverfolgung notwendig gewor-
den ist, so ist es weiterhin erforder-
lich, gegen diese tendenziell unde-
mokratische Entwicklung gegenzu-
steuern und die selbstständige Infor-
mation nicht zusätzlich zu erschwe-
ren. Außerdem wird so auch das po-
litische Signal deutlicher, was gera-
de bei der hohen gesellschaftlichen
Relevanz von Antidiskriminierungs-
politik wichtig ist.

Horizontaler Ansatz
statt Hierarchisierung
von Merkmalen

In § 1 ADG-E werden die Merkmale,
aufgrund derer Benachteiligungen
unzulässig sind, benannt: „Rasse/
ethnische Herkunft“ (im Original
ohne Anführungszeichen), Religion/
Weltanschauung, Behinderung, sex-
uelle Identität und Geschlecht.

Hier muss auch schon die erste
schwerwiegende Kritik am Entwurf
geäußert werden: es gibt keine
menschlichen „Rassen“, die Verwen-
dung dieses Begriffs ist daher „falsch
und irreführend“4. Im deutschen
Sprachraum wird „Rasse“ immer
noch – anders als im englischen –
nicht als politische Kategorie für die
Zielgruppe von Rassismus, sondern
als biologisches Konzept verstan-
den. Die Existenz einer solchen bio-
logischen Kategorie kann wissen-
schaftlich nicht belegt werden, wor-
auf sowohl die Antira-Richtlinie der
EU wie auch das ADG-E hinweisen.
Die trotzdem erfolgende Verwendung
dieses Begriffs wird idR damit begrün-
det, dass die Vorstellung von men-
schlichen Rassen trotzdem Grund
von Diskriminierungen ist und die-
ses Phänomen benannt werden
muss. Dafür können aber auch For-
mulierungen wie „zugeschriebene
Rasse“, „so genannte Rasse“ oder
„rassistische Diskriminierung“ ver-
wendet werden. Die biologistische
Fehlvorstellung wird durch die Ver-
wendung im Gesetz weiter transpor-
tiert, da die klarstellenden Anmerkun-
gen in der öffentlichen Debatte und
bei der Rechtsanwendung nicht auf-
tauchen. Vielmehr hat sich in Politik
und Medien teilweise der Begriff
„Rasse-Richtlinie“ eingebürgert – mit
der Folge, dass die Vorstellung der
Existenz unterschiedlicher menschli-
cher Rassen bestärkt wird. Diese
Übernahme eines Sprachgebrauchs,
deren Wertungen gerade bekämpft
werden sollen, steht dem eigentlich
erforderlichen gesamtgesellschaftli-
chen Umdenken entgegen.5

Sehr positiv ist dagegen zu be-
werten, dass alle Diskriminierungs-
merkmale aus Art. 13 EU-Vertrag ein-
heitlich behandelt werden. Diese Vor-
gehensweise weicht insofern von
den Richtlinien ab, als dass dort zwi-
schen so genannter Rasse und Ge-
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schlecht einerseits und den sonsti-
gen Merkmalen andererseits diffe-
renziert wird: nur für erstere werden
Regelungen nicht nur im Arbeits-
recht, sondern auch im allgemeinen
Zivilrecht verlangt. Der horizontale
Ansatz des ADG, der diese Unter-
scheidung nicht vorsieht, trägt dem
Gedanken Rechnung, dass eine ef-
fektivere Bekämpfung von Diskrimi-
nierung stattfinden kann, wenn be-
troffene Gruppen nicht voneinander
isoliert, sondern übergreifende Dis-
kriminierungsmechanismen als sol-
che erkannt und bekämpft werden.
Rechtssubjekte und Betroffene sind
nicht spezifische Gruppen, sondern
einzelne Individuen. Insofern soll
auch einer Hierarchisierung von
Merkmalen entgegengewirkt werden,
wie sie beispielsweise beim Merkmal
Geschlecht verzeichnet werden kann:
Frauen-, Gleichstellungs-, oder Gen-
der-Mainstreaming-Beauftragte gibt
es mittlerweile in den meisten Insti-
tutionen, anders sieht es bei den an-
deren Gründen für Ungleichbehand-
lungen aus.

Angewandtes ADG dis-
kriminiert die Wirtschaft?

§ 2 ADG-E bestimmt als Anwen-
dungsbereich alle Bereiche des Ar-
beitslebens, im allgemeinen Zivilrecht
den Zugang zu öffentlich angebote-
nen Gütern und Dienstleistungen
einschließlich Wohnraum sowie Bil-
dung, Sozialschutz und Gesundheits-
dienste. Indem der Entwurf den An-
wendungsbereich des allgemeinen
Zivilrechts nicht nur für die Merkma-
le (sogenannte) Rasse/ ethnische
Herkunft und Geschlecht, sondern
auch für die anderen Merkmale er-
öffnet, geht er über die europarecht-
lichen Vorgaben hinaus. Auf konser-
vativer und neoliberaler Seite hat dies
für Entrüstung gesorgt – begründet
weniger mit einem spezifischen, auf

die Merkmale und besonderen Dis-
kriminierungsformen bezogenen Ar-
gument, sondern mit einer allgemei-
nen Ablehnung von Antidiskriminie-
rungsrecht. So hält der Bund Deut-
scher Arbeitgeber die EU-Richtlini-
en an sich für „verfehlt“6. Insofern
solle die Bundesregierung das tun,
wozu sie europarechtlich verpflich-
tet ist, aber bloß keinen Deut mehr.

Damit gelangen wir zu dem Kern-
punkt der Kritik von konservativer
und wirtschaftsliberaler Seite: „Ein-
griff in die Privatautonomie“ und
„Zunahme an Bürokratie“. Da auch
unter den bestehenden Regelungen
Diskriminierungen sittenwidrig seien,
eine Verletzung des Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts darstellen würden
und gegebenenfalls über §§ 823 ff
BGB, Art. 2 I, 1 I GG ersatzfähig sei-
en, würde das ADG Eulen nach
Athen tragen7. Dieser Einwand ist
nicht gänzlich verkehrt, aber: für die
im deutschen Athen herrschende
Mäuseplage sind offensichtlich noch
nicht genügend Eulen da. Wer die
Realität von Diskriminierungsbetrof-
fenen wahrnimmt, erkennt, dass die
gegenwärtige Gesetzeslage nicht
ausreicht, um bspw. gegen „Türken-
tarife“ von Kfz-Versicherungen –
höhere Tarife für Nichtdeutsche auf-
grund einer behaupteten statistisch
höheren Unfallwahrscheinlichkeit –,
systematische Verweigerung von
Wohnraum und geschlechtsspezifi-
sche Arbeitslöhne vorzugehen.8

Von einem erschreckenden Maß
an Ignoranz zeugt auch die mantra-
ähnliche Bedrohung der Freiheit
durch Gleichheit, letztere durch das
ADG erzwungen. Dabei verkennen
die KritikerInnen, dass es in einer
Gesellschaft jenseits einer darwinisti-
schen Sozialstruktur um die gleiche
Freiheit aller gehen sollte und dass
umgekehrt eine uneingeschränkte
Freiheit nur für wenige und nur auf
Kosten anderer bestehen kann.

Wenn Menschen mit migrantischem
Hintergrund, einer Behinderung oder
der „falschen“ sexuellen Orientierung
der Zugang zum Wohnungsmarkt
oder zu einem Club abgesprochen
wird, kann von deren Privatautono-
mie keine Rede sein. Das Zusammen-
spiel von Freiheit und Gleichheit
prägt seit der Bismarckschen Sozial-
gesetzgebung die Rechtslage, und
gerade das Grundgesetz verlangt bei
der Ausgestaltung der Privatrechts-
ordnung eine Abwägung im Sinne der
praktischen Konkordanz9. Eine recht-
lich unbeschränkte Privatautonomie
existiert also zu Recht schon lange
nicht mehr. Zwingende Normen im
Schuldrecht und der Typenzwang im
Sachenrecht werden als normal – und
sinnvoll – angesehen. Den Verfech-
terInnen der Vertragsfreiheit ist ent-
gegenzuhalten, dass gerade umfas-
sender Diskriminierungsschutz der
Freiheit dient.10 Leider ist diese of-
fensive Argumentation von der Bun-
desregierung als Initiatorin des Ent-
wurfs selten zu vernehmen. Stattdes-
sen wird darauf verwiesen, dass das
Benachteiligungsverbot ja nur mit
vielen Einschränkungen gilt, also im
Einzelfall immer Raum für eine Abwä-
gung zwischen Diskriminierungs-
schutz und sachlichen Gründen für
eine unterschiedliche Behandlung ist.
Gerade diese massiven Einschrän-
kungen begründen aber die Gefahr,
dass das ADG zum Papiertiger wird.

Diskriminierung – aus-
nahmsweise – zulässig

Eine positiv zu bewertende Ausnah-
me regelt § 5 ADG-E: spezifische För-
dermaßnahmen sind weiterhin zuläs-
sig. Ansonsten lassen die Detailre-
gelungen eine gesellschaftliche Wirk-
samkeit unwahrscheinlich werden:

Das zivilrechtliche Benachteili-
gungsverbot gilt nur für Massege-
schäfte (bei denen der Person der
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Vertragsgegenseite typischerweise
keine Bedeutung zukommt), nicht
aber für Geschäfte im persönlichen
Nähebereich, § 19 I Nr. 1 und V ADG-
E. Diese Bestimmungen stellen kei-
ne angemessene Einzelfallabwägung
mehr sicher, sondern sind so unklar
und weit formuliert, dass sie Rechts-
schutzlücken begründen, wo das
ADG gerade Abhilfe schaffen sollte.
Eine Orientierung der/des einzelnen
am Gesetzestext wird damit verhin-
dert. Der Rechtsprechung steht es
frei, weite Teile von diskriminierungs-
anfälligen Geschäften aus dem Re-
gelungsbereich herauszunehmen.
Die gleiche Gefahr besteht für das
arbeitsrechtliche Diskriminierungs-
verbot, zu welchem Ausnahmetatbe-
stände sachliche Gründe für zulässi-
ge Ungleichbehandlungen bestim-
men und dabei so unkonkrete Begrif-
fe wie „entscheidende berufliche
Anforderung“, „legitimes Ziel“ und
„angemessen“ verwenden, §§ 8 I, 10
ADG-E.

Bei Wohnraumvermietung kann
auch der Aspekt der „ausgewoge-
nen“ Sozialstruktur eine Benachtei-
ligung zulässig machen, § 19 III ADG-
E. Dadurch wird erneut der Recht-
sprechung die eigentliche Entschei-
dung überlassen. Darüber hinaus hat
die Bestimmung einen perfiden Un-
terton, da sie sich in der Praxis aus-
schließlich gegen schwächere soziale
Schichten richten wird, deren Aus-
wahl auf dem Wohnungsmarkt oh-
nehin eingeschränkt ist. Es ist kaum
zu erwarten, dass mit dem Hinweis
auf die einheitlich westeuropäische
und damit unausgewogene Sozial-
struktur einem deutschen Double-
Income-No-Kids-Ehepaar die Anmie-
tung eines Lofts in Berlin-Mitte ver-
weigert wird.

Eine massive Lücke im arbeits-
rechtlichen Benachteiligungsverbot
begründet § 9 ADG-E. Dort wird Re-
ligionsgemeinschaften und den ih-

nen zugeordneten Einrichtungen die
Diskriminierung aufgrund von Reli-
gion/Weltanschauung gestattet,
wenn eine bestimmte Überzeugung
„nach der Art der Tätigkeit eine ge-
rechtfertigte berufliche Anforderung
darstellt.“ Erneut also ein alles für die
Rechtsprechung offen lassender
Ausnahmetatbestand, der insbeson-
dere auf das Selbstverständnis der
jeweiligen Religionsgemeinschaft
abstellt. In der bisherigen Praxis wird
nicht nur für den Kernbereich von
Lehre und Verkündigung, sondern
beispielsweise auch für pflegerische
Tätigkeiten Kirchenmitgliedschaft
verlangt. Vor dem Hintergrund, dass
kirchliche Träger in der Sozial- und
Gesundheitsbranche häufig ein Mo-
nopol haben und dabei weitgehend
öffentlich finanziert werden, kann
diese massive Diskriminierung staat-
lich nicht hingenommen, geschwei-
ge denn weiterhin subventioniert
werden.

Rechtsschutz
und Rechtsfolgen

Der Entwurf wählt einen individuel-
len Ansatz zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung, indem er einen indivi-
duellen Anspruch auf materiellen
und immateriellen Schadensersatz
gewährt, §§ 15 I, II, 21 III ADG-E. Ein
Anspruch auf Vertragsschluss be-
steht im Arbeitsrecht nicht, im allge-
meinen Zivilrecht nur, wenn der Ver-
tragsgegenstand noch verfügbar ist.

Ein Verbandsklagerecht, wel-
ches von Betroffenenverbänden ge-
fordert wurde, wird nicht eingeführt.
Antidiskriminierungsverbände erhal-
ten aber Beteiligungsrechte und die
Möglichkeit, abgetretene Ansprüche
gerichtlich geltend zu machen. Da-
bei bleibt zweifelhaft, ob diese Vari-
ante genügt, um die strukturelle Un-
terlegenheit von Diskriminierungsbe-
troffenen auszugleichen: Bei Ver-

tragsverhältnissen, die sich über ei-
nen längeren Zeitraum erstrecken,
insbesondere bei Arbeitsverhältnis-
sen, muss ein Individuum, dass sich
gerichtlich z.B. gegen diskriminieren-
de Entlohnung wehren will, ein er-
hebliches Maß an Mut aufbringen.
Bei einzelnen Diskriminierungen, die
in der Summe der Betroffenen eine
wirksame Diskriminierungsstruktur
ergeben, kann trotzdem für den/die
einzelne BetroffeneN eine Rechtsver-
folgung zu aufwendig sein – bspw.
beim verweigerten Zutritt zum Club.
Für Klagen gegen mittelbare Diskri-
minierungen, die von den Richtlini-
en wie vom ADG explizit umfasst sind,
ist eine detaillierte Kenntnis der
Strukturen erforderlich, die durch ein-
zelne Benachteiligte kaum zu erlan-
gen ist.11 Insofern wäre ein stärkerer
kollektiver Ansatz überaus wichtig,
der Entwurf bleibt dahingehend hin-
ter den Erwartungen zurück.

Wie eine Benachteiligung vor
Gericht zu beweisen ist, ist Gegen-
stand weiterer unternehmerischer
Kritik: die angeblich vorgesehene
Beweislastumkehr lade dazu ein, un-
begründete Prozesse zu führen, und
stelle Unternehmen vor unzumutba-
re Dokumentationspflichten. Tat-
sächlich handelt es sich nicht um eine
Beweislastumkehr, sondern nur um
eine Beweiserleichterung, ähnlich wie
in § 611a I S. 3 BGB für Ungleichbe-
handlungen aufgrund des Ge-
schlechts im Zusammenhang mit Ar-
beitsverhältnissen, aber auch im Arzt-
und das Produkthaftungsrecht. So
wird darauf reagiert, dass Betroffene
in aller Regel keinen Zugriff auf die
kompletten Informationen haben.
Daher genügt die Glaubhaftmachung
anhand von Tatsachen, der/die Be-
klagte kann den Gegenbeweis antre-
ten. Die behauptete Prozessflut ist
auch nach Einführung des § 611 a
BGB nicht eingetreten
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Ein weiterer Vorwurf bezieht sich
auf den „Tugendstaat“: Das ADG
knüpfe Sanktionen an individuelle
Motive und widerspreche damit dem
klassisch liberalen Freiheitsverständ-
nis der Privatautonomie, welches eine
„staatliche Motivzensur“12 verbiete.
Bei dieser Argumentation wird igno-
riert, dass die Schadensersatz gewäh-
renden Tatbestände an konkreten,
diskriminierenden Handlungen an-
setzen. Motive werden erst bei der
Prüfung von Ausnahmetatbeständen
relevant. Auch andere zivilrechtliche
Tatbestände – wie §§ 123, 438, 444,
826 BGB – enthalten subjektive Ele-
mente. „Geregelt wird keine Tugend,
sondern Gerechtigkeit.“13

Die Vehemenz der unternehme-
rischen Kritik wirkt angesichts der
undramatischen Erfahrungen mit
Antidiskriminierungsrecht in ande-
ren Ländern unangemessen. Sie er-
zeugt aber gleichzeitig die Hoffnung,
dass das ADG tatsächlich eine ge-
wisse Wirkung entfalten könnte und
sich die – als Pro-Argument vorge-
tragene! – Vorhersage der Bündnis-
Grünen Bundestagsfraktion nicht er-
füllt: „Kaum sind Antidiskriminie-
rungsgesetze tatsächlich in Kraft,
verfliegt die ganze Aufregung.“14 Ein
effektives Eintreten gegen Diskrimi-
nierungen muss zwangsläufig für
Aufregung sorgen, nämlich bei den-
jenigen, die diskriminieren.

Institutioneller Rückhalt:
die Antidiskriminierungsstelle

Die – von den EU-Richtlinien vorge-
schriebene – institutionelle Kompo-
nente setzt der Entwurf durch die
Einrichtung einer zentralen Stelle
beim Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend um.
Diese Stelle soll mehrere Aufgaben-
gebiete wahrnehmen: Unterstützung
einzelner Betroffener, Analyse, Poli-
tikberatung und Öffentlichkeitsar-

beit. Auf einen Unterbau auf Landes-
und Kommunalebene wurde verzich-
tet, um ein Zustimmungserfordernis
des Bundesrates zu umgehen. Aus
dieser infrastrukturellen Schwäche
ergibt sich die Frage, ob der Einrich-
tung überhaupt eine eigenständige
Bedeutung zukommen wird, da Prä-
senz vor Ort eine wesentliche Voraus-
setzung für die Unterstützung Betrof-
fener ist15.

Letztendlich

Angesichts der oft unklaren Formu-
lierungen bleibt abzuwarten, wie sich
die juristische und institutionelle Pra-
xis gestalten wird. Ein epochaler
Umbruch im Alltagsleben ist jeden-
falls nicht zu erwarten, weder für die-
jenigen, die diskriminiert werden,
noch für die, die diskriminieren. Die
Hoffnung besteht aber, dass ein po-
litisches Signal von dem Gesetz aus-
geht und ein gesellschaftliches Um-
denken gefördert wird. Bis dabei
auch staatliche Diskriminierung – u.
a. durch die Residenzpflicht, die Asyl-
bewerberInnen das Verlassen des
ihnen zugewiesenen Landkreises
verbietet16, und das Asylbewerber-
leistungsgesetz, welches Asylbewer-
berInnen und Geduldeten nur einen
Bruchteil der Sozialleistungen für
Deutsche zugesteht – als Verstoß
gegen den Gleichheitssatz anerkannt
und das Diskriminierungsmerkmal
Staatsangehörigkeit generell abge-
schafft wird,17 dauert es vermutlich
noch ein paar Legislaturperioden ...

Granny Weatherwax
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